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Bewachungsvertrag

Zwischen der

B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d

vertreten durch

diese(r) vertreten durch

diese(r) vertreten durch

- im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet -

und dem Bewachungsunternehmen

vertreten durch

wird folgender Vertrag geschlossen:
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1 Gegenstand des Vertrages

1.1 Der Auftragnehmer übernimmt den Wachdienst für den Bewachungsbereich:

*)

1.2 Die Bewachung ist durchzuführen vom bis zum **)

und zwar jeweils ***)

in der Zeit vom bis

1.3 Insgesamt sind zur Bewachung zu stellen

Wächter; und zwar Wachführer
Wachmänner
Wachhunde

1.4 Einzelheiten regelt die beiliegende Wachanweisung.

1.5 Die Wachanweisung und das Merkblatt über die Behandlung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS – NUR FÜR
DENDIENSTGEBRAUCH (VS-NfD-Merkblatt) ****) sind Bestandteile des Vertrages.

2 Wachdienst

2.1 Mit dem Wachdienst sind nur Personen zu betrauen, die sicherheitsmäßig überprüft sind.

2.2 Die Wächter sind mit einheitlicher Kleidung und *****) auszustatten.

2.3 Der Auftraggeber stellt einen ausreichend beleucht- und beheizbaren Wachraum zur Verfügung.

2.4 Der Auftraggeber kann ohne Angabe von Gründen verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Wächter sofort von der
Bewachung ausschließt.

2.5 Die Wachanweisung ist im Wachraum auszulegen. Jeder Wächter hat vor Aufnahme der Tätigkeit zu bestätigen, dass er die
Wachanweisung zur Kenntnis genommen und verstanden hat sowie sie als Dienstanweisung anerkennt. Entsprechendes gilt für
nachträglich erforderliche Änderungen der Wachanweisung.

2.6 Den Wächtern im Dienst können Weisungen nur erteilt werden

von
(Leiter der Baudurchführenden Ebene) oder

von und
(Vertreter der Baudurchführenden Ebene)

von
(Mitarbeiter der Baudurchführenden Ebene)

Das Verhältnis des Auftragnehmers zu den Wächtern wird hierdurch nicht berührt.

3 Vergütung

3.1 Die Vergütung für die Bewachung beträgt

******)

3.2 Im Falle der Kündigung des Vertrages nach Nr. 5.1. oder 5.2. gilt für die Vergütung § 8 Nr. 3 und 4 VOL/B.

3.3 Der Auftragnehmer hat Rechnungen *******)

bei

in -facher Ausfertigung einzureichen.

3.4 Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet.

4 Haftung

4.1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Bewachung eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen und zu gewährleisten, dass zur
Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in der Höhe besteht, welcher die nachstehend genannten

*)
Angabe der zu bewachenden Anlage, Gebäude, Gebäudeteile usw.

**)
Angabe des Endtermins nur soweit möglich.

***)
Z. B. "täglich" oder "freitags bis montags".

****)
Gegebenenfalls zu ersetzen durch "VS-Merkblatt".

*****)
Z. B. Schlagstock, Pistole.

******)
Z. B. pauschal, stundenweise.

*******)
Z. B. monatlich.
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Schadensarten mindestens bis zu den vereinbarten Haftungshöchstbeträgen abdeckt.

4.2 Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden des Auftraggebers ist beschränkt

- bei Personenschäden, von denen eine Person betroffen ist,

auf € je Person

- bei Personenschäden, von denen mehrere Personen betroffen sind,

auf € insgesamt

- bei Sachschäden mit Ausnahme von Einbruch- und Diebstahlschäden

auf € je Schadensereignis

- bei Vermögensschäden

auf € je Schadensereignis

4.3 Der Auftragnehmer hat alle Schäden, von denen er Kenntnis erlangt, dem Auftraggeber unverzüglich zu melden.

5 Kündigung

5.1 Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag schriftlich mit einer Frist von zum
kündigen.

5.2 Der Auftraggeber kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn

- über das Vermögen des Auftragnehmers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die
Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwicklung des
Vertrages dadurch in Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt,

- wenn gegen den Auftragnehmer oder gegen die für ihn handelnden Personen ein Verfahren wegen schwerer Verfehlungen
eröffnet wird, welches die Zuverlässigkeit des Auftragnehmers in Frage stellt,

- wenn die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen des Wachpersonals aus Gründen, die der Auftragnehmer oder seine
Beschäftigten zu vertreten haben, nicht durchgeführt werden können,

- wenn der Auftragnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen zur Erfüllung der übernommenen Wachaufgaben, zum
ausschließlichen Einsatz von geeignetem und überprüften Wachpersonal, zur Abstellung von Mängeln oder von Leistungen aus
der Haftpflicht nicht nachkommt.

6 Gerichtsstand

6.1 Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtstandvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung (ZPO) vor, richtet sich der
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle,
wenn nichts anderes vereinbart ist. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

6.2 Abweichend von Nr. 6.1 wird als Gerichtsstand vereinbart, sofern die Voraussetzungen nach § 38 ZPO vorliegen.

7 Vertragsänderungen

Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

8 Ergänzende Vereinbarungen

Auftraggeber Auftragnehmer

Ort / Datum Ort / Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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Wachanweisung

für das Gelände / Baustellenbereich:

(VS - Nur für den Dienstgebrauch)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

2 Stärke und Einteilung der Wache

3 Aufgaben des Wachführers

4 Wachmannschaften

5 Ausführung des Wachdienstes

6 Ausstattung der Wache

7 Personenkontrollen

8 Fahrzeugkontrollen
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1 Allgemeines

Die Wache für

*)

wird von **) gestellt.

Sie handelt im Auftrag des ***)

2 Stärke und Einteilung der Wache

2.1 Gesamtstärke der Wache: Wachführer,

Wachmänner

2.2 Zusammensetzung der Wache

a) am Tage

(in der Zeit von 6.00 - 18.00 Uhr) ****) Wachführer

Vertreter Wachführer

Wachmann(-männer)

(als Torposten (am ) *****

Wachmann(-männer)

(am Torposten (am ) ******)

Wachmann(-männer)

(als Streifendienst)

b) bei Nacht

(in der Zeit von 18.00 - 6.00 Uhr) ****) Wachführer

Vertreter Wachführer

Wachmann(-männer)

als Torposten (am ) *****)

Wachmann(-männer)

als Torposten (am ) ******)

(als Streifendienst)

c) an Sonn- und Feiertagen sowie an arbeitsfreien Werktagen wie bei Nacht.

2.3 Streifeneinteilung und Streifenwege

a) bei Tag ****) Streife Nr. 1 a

Stärke: Wachmann(-männer)

Weg: ab *****)

bis

und zurück.

Streife Nr. 1 b

Stärke: Wachmann(-männer)

Weg: Streifenweg wie Streife Nr. 1a,

jedoch in entgegengesetzter Richtung.

Der Streifenweg ist in der Zeit von 6.00 bis 18.00 Uhr mindestens mal auszuführen;

*)
Genaue Bezeichnung des Bewachungsbereiches (Anlage, Gebäude, Gebäudeteile usw.).

**)
Bezeichnung des Bewachungsunternehmens.

***)
Bezeichnung des Auftraggebers.

****)
Soweit die Wache tags und nachts nicht gleich stark besetzt ist (vgl. Nr. 3).

*****)
Einzusetzen z. B. "Haupttor".

******)
Einzusetzen z. B. "Nebentor".
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die Streifen Nr. 1a und 1b begegnen sich am Kontrollpunkt usw.

a) bei Nacht *) Streife Nr. 1 a

Stärke: Wachmann(-männer)

Weg: ab **)

bis

und zurück

Streife Nr. 1 b

Stärke: Wachmann(-männer)

Weg: Streifenweg wie Streife Nr. 1a,

jedoch in entgegengesetzter Richtung

Der Streifenweg ist in der Zeit von 18.00 bis 6.00 Uhr mindestens mal auszuführen;

die Streifen Nr. 1a und 1b begegnen sich am Kontrollpunkt.

c) an Sonn- und Feiertagen sowie an arbeitsfreien Werktagen wie b)

2.4 Die Wache (Wachführer und Wachmänner) wechselt alle 24 Stunden.

2.5 Dienstbeginn mit Ablösung der Wache täglich 6.00 Uhr. Übergabe bzw. Übernahme des Dienstes wird durch die Wachführer mit
Eintragung in das Wachbuch vollzogen. Der Vollzug wird durch die Unterschrift des übernehmenden und des übergebenden
Wachführers bestätigt.

2.6 Der Dienst des Wachführers dauert ununterbrochen 24 Stunden von 6.00 Uhr des Tages, an dem seine Wache beginnt, bis 6.00 Uhr
des folgenden Tages.

3 Aufgaben des Wachführers

3.1 Der Wachführer ist für die Erfüllung des Wachauftrages verantwortlich.

Er hat folgende Aufgaben:

a) Erhaltung ständiger Einsatzbereitschaft der Wache im Rahmen der Wachanweisung,

b) Einweisen der Torposten und des Streifendienstes in ihre Aufgaben, insbesondere Bestimmung der Standplätze der Torposten
entsprechend den Wetter- und Sichtverhältnissen, Regelung des Verhaltens bei Alarm und Feuer usw. und Überwachen der
ordnungsgemäßen Dienstausübung, einschließlich Ablösung,

c) Einteilen des Dienstes der Torposten und des Streifendienstes,

d) Kontrolle des Anzugs, der Ordnung, der Sauberkeit und des Verhaltens der Wache,

e) Übernahme und Übergabe,

- der Ausstattung der Wache,

- von vorläufig festgenommenen Personen und der ihnen abgenommenen Gegenstände,

f) Überprüfen der Verwendungsbereitschaft von Waffen und Munition sowie der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.

g) Regeln des Dienstbetriebs im Wachraum; hierbei hat der Wachführer zu beachten:

- Besucher sind ordnungsgemäß an dem für diesen Zweck vorgesehenen Ort (Fenster oder besonderer Tisch im Wachraum)
abzufertigen,

- im Wachraum dürfen sich jeweils nur soviel Besucher aufhalten, wie mit der Durchführung eines geregelten Dienstbetriebs
vereinbar ist; darüber hinaus hat sich niemand im Wachraum aufzuhalten, der nicht zur Wache gehört oder dort dienstlich zu
tun hat,

h) Kontrolle von Objekten besonderer Bedeutung,

i) Führen des Wach- und Kontrollbuches (vgl. Nr. 6.2, 7.4 ...); das Eintragen in diese Bücher kann er seinem Vertreter oder
einem Wachmann übertragen,

*)
Soweit die Wache tags und nachts nicht gleich stark besetzt ist (vgl. Nr. 3).

**)
Einzusetzen z. B. "Haupttor".
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j) Das selbstständige Eingreifen bei besonderen Vorfällen im Rahmen seiner Aufgaben und Meldung solcher Vorfälle an
(Auftraggeber),

k) Meldung von Beschädigungen der Schutzeinrichtungen an (Auftraggeber).

3.2 Der Wachführer hat dafür zu sorgen, dass jeder Wachmann während der Nacht von 22.00 bis 6.00 Uhr eine angemessene Zeit ruhen
kann.

3.3 Der Wachführer darf den Wachraum nur zur Durchführung seiner Aufgaben verlassen oder während der Nacht ruhen, nachdem er
den Dienst an seinen Vertreter übergeben hat.

4 Wachmannschaften

4.1 Wachmänner im Wachdienst dürfen ihren Posten- oder Streifenbereich nur mit Erlaubnis des Wachführers für kurze Zeit verlassen.
Sie dürfen Kantinen nur zum Einkauf, jedoch nicht zu weiterem Aufenthalt betreten.

4.2 Wachmänner dürfen vom Wachführer nur in besonders dringenden Fällen und erst nach Eintreffen der Ersatzmänner beurlaubt
werden.

4.3 Dienstunfähige oder sonst ausgefallene Wachmänner meldet der Wachführer unverzüglich dem
(Auftraggeber) und dem Bewachungsunternehmer. Mit dieser Meldung fordert der Wachführer beim Bewachungsunternehmer auch
die erforderlichen Ersatzmänner an.

4.4 Macht sich ein Wachmann im Wachdienst einer Dienstpflichtverletzung (z. B. Trunkenheit, Verlassen des Posten- oder
Streifenbereiches, Rauchen auf dem Streifengang) schuldig, welche die ordnungsgemäße Ausführung des Wachauftrages gefährdet,
so ist derselbe sofort abzulösen, aus dem Bewachungsbereich zu entfernen und dem

(Auftraggeber) zu melden.

5 Ausführung des Wachdienstes

5.1 Es ist den Wachmännern während des Torposten- und Streifendienstes untersagt:

a) die Handwaffen abzulegen,

b) den befohlenen Torposten- oder Streifenbereich zu verlassen, zu essen oder zu rauchen,

c) den Anzug zu verändern,

d) zu ruhen oder zu schlafen,

e) Gespräche zu führen, die nicht im Zusammenhang mit ihrem Wach- oder Streifenauftrag erforderlich sind.

5.2 Der Genuss von Alkohol ist dem Wachführer und den Wachmännern während des Wachdienstes verboten.

5.3 Die Torposten haben nach den ihnen vom Wachführer im Einzelnen erteilten Weisungen

a) die Personenkontrolle durchzuführen,

b) die Fahrzeugkontrolle durchzuführen,

c) im gegebenen Fall Alarm auszulösen

(Alarmschüsse, Betätigung von Alarmanlagen).

5.4 Der Wachführer ist dafür verantwortlich, dass die Streifen ihren Streifenweg in unregelmäßigen Zeitabständen begehen.

6 Ausstattung der Wache

6.1 Zur Ausstattung der Wache gehören:

a) eine Wachanweisung,

b) das Wach- und Kontrollbuch,

c) ein Fernsprechverzeichnis,

d) eine Liste der ausgegebenen Dauerausweise,

e) ein Block fortlaufend nummerierter Besucherscheine,

f) *) .

6.2 Im Wachbuch sind festzuhalten:

a) Beginn und Ende des Dienstes der einzelnen Wachen (Datum, Uhrzeit),

b) Name des jeweiligen Wachführers und seines Stellvertreters,

c) Namen der Wachmänner in der Reihenfolge ihrer Torposten und Streifendiensteinteilung,

d) Zeit der Ab- und Rückmeldung von Torposten und Streifendienst,

*)
Angaben über Waffen, Munition, Schlüssel, Alarmeinrichtungen, Schutzkleidung u. ä. nach Art und Stückzahl.
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e) besondere Vorfälle (z. B. Waffengebrauch, vorläufige Festnahmen und dgl.),

f) Erkrankungen,

g) Prüfvermerk des (Auftraggebers) und des Bewachungsunternehmens,

h) Bestätigung der Übergabe und Übernahme der Wache durch den übernehmenden oder übergebenen Wachführer.

Im Wach- und Kontrollbuch ist mit Datum und Unterschrift zu vermerken, dass jeder Wachmann vor Aufnahme seines
Wachdienstes in dem Bewachungsbereich die Wachanweisung zur Kenntnis genommen hat sowie sie als Dienstanweisung
anerkennt.

7 Personenkontrollen

7.1 Beim Betreten und Verlassen des Bewachungsbereiches ist die Identität aller Personen und die Gültigkeit ihrer Ausweise zu prüfen.

7.2 Innerhalb des Bewachungsbereiches sind alle Personen verpflichtet, sich auf Verlangen gegenüber den Wachmännern über ihre
Person auszuweisen.

7.3 Besucher haben sich durch einen gültigen Personalausweis oder Reisepass gegenüber dem Torposten auszuweisen; ohne einen
solchen Ausweis dürfen sie den Bewachungsbereich nicht betreten. Für jeden Besucher ist ein Besucherausweis auszustellen.

7.4 Der Wachführer / Torposten hat bei dem zu Besuchenden festzustellen, ob der Besuch erwünscht ist und empfangen werden kann;
ist der Besuch erwünscht, ist der Besucher in Begleitung eines Wachmannes dem zu Besuchenden zuzuführen, wenn ihn dieser
nicht selbst am Wachraum abholt.

7.5 Dem Besucher ist der vom (Auftraggeber) vorgeschriebene Besucherausweis mit Durchschrift gegen
Hinterlegung seines Personalausweises oder Reisepasses auszustellen; die Urschrift ist dem Besucher auszuhändigen.

Die erforderlichen Angaben im Besucherausweis sind vom Torposten vollständig einzutragen und durch Unterschrift zu bestätigen.
Im Wach- und Kontrollbuch ist der Vor- und Zuname sowie die Nummer des Besucherausweises einzutragen.

Beim Verlassen des Bewachungsbereiches ist von dem Besucher der Besucherausweis abzufordern und der entsprechende
Personalausweis bzw. Reisepass zurückzugeben. Der Zeitpunkt, zu dem der Besucher das Gelände verlässt, ist in dem
Besucherausweis einzutragen. Die Besucherausweise sind als Anlage zum Wach- und Kontrollbuch aufzubewahren.

7.6 Dauerausweise (Baustellenausweise) für die im Bewachungsbereich beschäftigten Personen haben nur Gültigkeit in Verbindung mit
einem gültigen Personalausweis oder Reisepass; die Ausweise sind unaufgefordert vorzuzeigen.

7.7 Eine Gewerbe- und Handelstätigkeit innerhalb des Bewachungsbereichs ist nur den dort zugelassenen Betrieben gestattet.

8 Fahrzeugkontrollen

8.1 Die Insassen von Kraftfahrzeugen sind nach Nr. 7.2 bis 7.6 zu kontrollieren; bei ein- und ausfahrenden Kraftfahrzeugen sind die
Ladungen stichprobenweise zu kontrollieren. Auf die Kontrolle von ausfahrenden Fahrzeugen ist besonderes Augenmerk zu legen.

8.2 Der Torposten hat dafür zu sorgen, dass die Einfahrt und die Einfahrtsstraße von parkenden und haltenden Fahrzeugen frei bleibt.

8.3 Die Namen der Wachführer sind:

a) Wachführer I:

b) Wachführer 2:

(Unterschrift des Wachführers I) (Unterschrift des Wachführers II)

(Ort, Datum)

(Auftraggeber Rechtsverbindliche Unterschrift)
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